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Sehr geehrter Herr Beier,

Ihrem Antrag nach dem IFG vom 26.02.2019, hier eingegangen am 
27.02.2019, wird teilweise stattgegeben. Es entstehen keine Gebühren.

Begründung :
Sie beantragen die Herausgabe der ergänzenden Geschäftsordnung des 
BMZ. Im Gegensatz zu anderen Ressorts verfügt das BMZ über keine 
„ergänzende Geschäftsordnung“. Wir haben uns daher bei anderen 
Häusern erkundigt, was diese unter einer „ergänzenden
Geschäftsordnung“ zusammenfassen bzw. regeln. In Anlehnung daran 
übersenden wir Ihnen eine Zusammenstellung von Hausregelungen des 
BMZ in den Bereichen Organisation, Personal, Haushalt, Arbeitszeit 
sowie Parlament/Kabinett.

An einigen Stellen mussten Informationen geschwärzt werden. In zwei 
Fällen ist der Schutzgrund aus § 5 IFG (personenbezogene Daten) 
betroffen, in Form von Telefonnummern der BMZ-internen Service- und 
Schadens-Hotline. Zum anderen ist der Schutzgrund aus §3 Nr. 2 IFG 
(öffentliche Sicherheit) betroffen, in Form der IT-Sicherheit des BMZ. 

Dieser Bescheid ergeht für Sie gebührenfrei. 
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Rechtsbehelfsbelehrung:  
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Dahlmannstraße 4, 53113 Bonn, schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
elektronisch unterzeichnet  K. Kludas 


